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Sakramentale Bußwerke. Zur Förderung guter Werke un: des oftmaligen
Kommunionempfanges gibt ius folgende Beichtbußen aufA „Sofern
Kn Ihnen gut möglich 1sSt kommunizieren Sie jetzt TEL Monate lang würdig
jeden Sonntag oder wenıgstens ersten und etzten Monatssonntag Z U
Ehren des heiligsten Herzens Jesu un des Hl Geistes.“ Anderen befichlt CI,
hbis Jahresschlusse jede Woche 111e Liebesgabe der Caritas ZU e  ber-
WEISCH, und wıeder andere hören VOo  b ıhm  -  * „Geben Sie ach Ihrem Vermögen
1Ne namhafte Summe für die Heranbildung würdiger Priesterstudenten

Seminar oder Missionsanstalt Bei Priesterbeichten Jegt als
Buße auf. das Tagesbrevier als Sühne beten, e1inNne Woche Jang die S
GCIC Can 125 52 angeordnete Betrachtung, Gewissenserforschung, Rosen-
kranzgebet und Besuchung des Allerheiligsten ZU verrichten. eniIallis für
Priester ıst die Buße gedacht: „Als ank für die Gnade des Priestertums
ein Zehntel des nächsten Monatsgehaltes für das Priesterseminar opfern !”

Basılius ört sıch diese Vorschläge a aber, daß dıese Bußarten
‚War sehr praktisch, aber unklug Manche davon auch theolo-
gisch nıcht annehmbar. Überdies sich heute der allge-
i1Ne1NenN Opferscheu der Menschen mıt iınimum begnügen. „Welche
Bußen“> rag Basıilius schließlich, „könnten 1D segensreiche Seelen-
führung bewirken *966

Die rage die sakramentalen Bußwerke hat Philipp uhn dieser
Zeitschrift (Jahrgang 1911 und weıtestgehend beantwortet. ber
„gTrTavıtas oenıtentae sacramentalıs ımponendae chriıeb erschöpfend

Danner dieser Zeitschrift (Jahrgang 1913 610 Inzwischen
wurde dasselbe "Thema verschiedenen Aufsätzen wıeder besprochen,

daß S1C. erübrigt, auf die Grundsätze de satısfactione ımponenda
weıltler einzugehen, che übrigens auch jedem einschlägigen ehrbuche
dargelegt werden. Das Rituale KRKRomanum befiehlt, 1Ne heilsame un! ent-
sprechende Buß  D& aufzuerlegen.,, Quantum et prudentia suggesserınk,
habita ratıone status, condiıtionis, aetatıs ıtem disposition1s
poenıtentium ” (Tit. 1  » ©a Nr 19) Dabei ist beachten „„Uut satısfactio
NO  w} S1ıTt LAaNLUM ad vıtae remedium inhirmıtatıs medicamentum,
sed et1am ad praeterıtorum peccatorum castigationem“. Wenn an S1IC.  h
dennoch gedrängt f{ ühlt, das Verzeichnis er Bußübungen, welches im
Rituale ; Nr. 20) enthalten ıst, spezlalisieren (vgl Zie Lebendige
Seelsorge, Freiburg 1954 63 ff.:: Orbis catholicus, August 1953 IM a.),

ISt der Grund hiefür nıcht der, ke  ıne Auswahl Beichtbußen haben,
sondern die Schwierigkeit, konkreten Yalle die richtige Wahl treffen,
und zugleich der Wunsch die ständig wiederkehrenden Gebetsbußen
vermeıden. Die mMeısten dieser Vorschläge, und 1€e€s gilt auch für die ANSeres

Pius, seizen e1in SCWISSES Streben nach Vollkommenheit eım Pönitenten
VOTQaus, während für den Seelsorger C1N!| praktische Anweisung ZU. Behand-
lung der Yauen Alltagschristen, denen seelischer Kraft gebricht, aktueller
ware. Die Abstimmung der Buße ach der Größe der Schuld verursacht
nıcht die größten Sorgen, aber das „poenıtentia CONVENIENS sse infir-
mıtatı poenıtentium“ macht Qual, denn DU  b oft steht der Bußgeist e1INESs
Menschen ı1} verkehrten Verhältnis Sünündhaftigkeit.
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Der Beichtvater ist nıcht ir chter, sondern auch medicus S  IT
tualis, der, Danner vermerkt, 99 Anordnungen entsprechend der
Schwäche des Beichtenden, aber nıcht A  in Vergrößerung des Übels Ce111-

richten muß remedium, NOl eNeENUHNN ln debet“ (a d O., 612) €l
denken nıcht 1LUFr daran, daß aus Beichtscheuen allzu leicht Beıicht-
fNüchtige werden, sondern machen auch die Erfahrung, daß SOLIC seltene
Beichtstuhlbesucher die enugtuung bısweilen als TELNES Strafmandat auf-
fassen, mıt dessen außerer Ableistung ıst, namentlich, wWennNn

sich 1Ne milde abe handelt, die InNna. gedankenlos 1i pfer-
stock werftfen kann Bezeichnend klingt auch die gelegentliche, nıcht allen
Ernstes entbehrende emerkun über Confessarıus: „Der gibt recht
vıel Buße auf [° Bei Öfterbeichtenden 1St wıieder das leidige „Quotidiana
vilescunt ba das ZULTIC Vorsicht mahnt.

„Grandıs honor, sed a pondus ISsSLIUS est honorıs sagt der Gregor
Gr. VO. Amte des Beichtvaters. Die Wahrheıit dieses Satzes wird och

uıunterstrichen VO  S der Mahnung des Rituale KRKomanum: „Vıdeat (confes-
Sarıus) DCc pro gravıbus levıssımas oenıtent1as ımponat, forte

CONNLVeEAL, alıenorum peccatorum partıceps effic1atur Die pflicht-
gemäße Angleichung der Buße die Schwere der Sünden und anderseıts
dıe schuldige Rücksichtnahme auf das Unvermögen des Schuldners annn

Gewissenskonflikten führen, aus denen der unerfüllbare, aber doch
viıelen Diskussionen 2e.  ber Beichtbußen herumschleichende unsch auf-
taucht ach Art Bußkanon, der Verantwortung über das „quantium
8Pll'ltl.lS prudentla suggesserint” enthoben ZU e1N, Alle diese Bedenken
ZEISCH die Notwendigkeit auf Beichtzuspruch Cc11 ernsies Wort ZU»

schalten über die wahre Gesinnung beı der Bußverrichtung Der
Gläubige muß sıch dessen bewußt SCIH, daß Reue und Vorsatz, Abbitte und
Versprechen och keinerlei ec. auf göttliches Verzeihen geben, auch 16
Genugtuun erst durch die Bezogenheit auf das Sühnewerk Christi Wert
bekommt. „Neque VerO ıta est sanctihficatıo haec, qyuahı Pro NOSTrCIS

exsolvımus, ut NO  (n s1ıL PCI Christum Jesum; Na nobis tanquam
nobis nıhıl mM  > cooperan(te, 105 con{iortat, 0oMN1a

(cf Phiıl 13) Ita HO  > homo, unde glorietur, sed OIMNNIS gloriatıo
nNnOostira Christo eSLT, i quo09 quo0 INOVEINUFT (cf Cor. 31
Act. 28) qu®0 satısfacımus, facıentes fructos dignos oen1ı1tent1ae,

illo habent, ab 1o offeruntur Patrı et pPCI iıllum acceptantur a

Patre” ONC; Irıd., Sess. XIV Denzinger, Ench Symb edit. Nr 904)
Das aktıve Bemühen des Christen muß sıch der demütigen
Willensbereitschaft, sıch nıcht LUr vVo verzeihenden, sondern auch VOo

gühnenden Heilande beschenken lassen. Auf diesen Ausgleich der fehlen-
den Konvenlenz der Sühne des Beichtkindes ZUTC Größe der Schuld muß
hingewlesen werden, wenn ob des menschlichen Unvermögens eiıne härtere
uße auferlegt werden kann. In Christo, ı qUO satısfacımus, erhalten auch
die heute SCH der Schwäche des Pönitenten bemessenen
werke ıhre sühnende Kraft

Das Wissen die Wirksamkeit der sakramentalen Genugtuung CX
operato quoad oN€emmnm POCHAC temporalıs auxılia



Pastoralfragen53  i’as£oralfragén  supernatutaiia' in medicinam et correctionem, quibus facilitas detur  maior ad futura cavenda“ ist bei vielen Beichtkindern verblaßt, so daß es  ihnen kein Motiv mehr ist, sich bei der Bußverrichtung größerer Innerlich-  keit zu befleißen. Steht aber nicht auch beim Confessarius das opus operantis  häufig derart im Vordergrunde seiner Sorge, daß er übersieht, die ihm An-  vertrauten auf diesen Effekt der satisfactio sacramentalis hinzuweisen ?  Dieser Effekt ist um so größer, je wertvoller die Genugtuung des Pönitenten  ist. Solche Leistungswerte aber beruhen erstrangig nicht auf der Quantität,  sondern auf der Qualität des Bußwerkes. J. Pinsk faßt dies im kurzen Sätz-  chen zusammen: „Über den Wert der Genugtuung entscheidet nicht die  Länge der Zeit, sondern die Größe der Liebe“ (Liturgisches Leben I, S. 49).  In der Sühneleistung aktiviert der Absolvierte aufs neue seinen Willen zur  christlichen Freundschaft mit Christus, „qui nos confortat“, Dieser Beginn  des neuen Lebens beziehungsweise die mutige Fortsetzung desselben wird  aber weniger hoffnungsvoll sein, wenn schon der erste Schritt, die Bußver-  richtung nach der Beichte, zögernd und freudenarm ist.  „In hoc sacramento magis intenditur emendatio et salus poenitentis  quam satisfactio pro poena. Si ergo expediat ad bonum spirituale poeniten-  tis, potest imponi levior poena, quam mereatur.“ Dieses Wort von Antoine  zitiert P. Danner und ergänzt dazu: „Auf solche Grundlage gestützt, kann  der Beichtvater tuta conscientia leichtere Bußwerke auferlegen“ (a. a. O.,  S. 612). Auch auf den hl. Thomas darf man sich berufen: „In satisfactione  principalius requiritur emendatio in futurum, quam recompensatio praeteri-  torum“ (Suppl. q. 12, a. 3 ad 4). Solche Überlegungen werden in kritischen  Fällen die Auswahl der zu leistenden Sühne nicht nur erleichtern, sondern  auch zur richtigen Abschätzung der verschiedenen Bußvorschläge Richtung  weisen.  Überschauen wir das ganze Repertoire der .immer wieder angeführten  „Opera, quae pro poenitentia iniungi possunt“, so finden wir keines, wodurch  die Vereinigung mit Christus, „ex quo omnis nostra sufficientia est“ (Cone.  Trid.), so unmittelbar vollzogen würde wie im andächtigen Gebete. Dies  ist u. a. auch ein Grund, warum die kirchliche Praxis immer mehr von  Werkbußen zu Gebetsübungen gekommen ist. Es ist übertrieben, wenn man,  wie z. B. Kuhn im zitierten Artikel, sagt: „Ein Hauptgrund für das allzu  milde, um nicht zu sagen laxe Verfahren der Beichtväter bei der Bestimmung  der sakramentalen Genugtuung scheint mir übrigens in der Gewohnheit zu  sein, fast ausschließlich Gebetsübungen zur Buße aufzuerlegen“ (a. a. O.,  Jahrgang 1911, S. 726). Einem „oberflächlichen und handwerksmäßigen  Verfahren“, wie Kuhn es nennt, kann vorgebeugt werden durch Vertiefung  der Bußgesinnung in oben angeführter Art und durch Bezugnahme auf die  spezielle seelische Notlage des Beichtkindes. Ohne gehörige Disposition  werden auch andere Werke, wie Fasten und Almosengeben, nicht geeigneter  sein, den Strafcharakter der Genugtuung, der nach Meinung des genannten  Autors in den Gebeten zu wenig zur Geltung kommt, zu betonen. In Rück-  sicht darauf, daß namentlich von religiös weniger fundierten Christen die  Beichtbuße nicht selten als Kompensation für das Gott zugefügte Unrechtsupernatutaiia ın medieceinam correctionem, quibus acılıtas etur
mal0r ad futura cavenda” ı1st bei vielen Beichtkindern verblaßt, daß
ıhnen eın Motiv mehr ıst, sıch be1 der Bußverrichtung größerer Innerlich-
eıt 7U befleißBen Steht aber nıcht auch eım Confessarius das ODUS operantıs
häufig derart 1Mm Vordergrunde seiner Sorge, daß übersieht, die ıhm An-
verirauien auf diesen Efiekt der satısfactıo sacramentalıs hinzuweisen ?
Iieser Effekt ıst größer, Je wertvoller die Genugtuung des Pönitenten
ıst. Solche Leistungswerte aber beruhen erstrangıg nıcht auf der Quantität,
sondern auf der Qualität des Bußwerkes. Pinsk faßt dies 1m kurzen S5atz-
chen me „Über den Wert der Genugtuung entscheidet nıcht die
Länge der Zeıt, sondern die Größe der Liebe“ (Liturgisches Leben 1, 49)In der Sühneleistung aktıvıert der Absolvierte aufs NeEuUuU€ seınen Wiıllen ZU  —
christlichen Freundschaft mıt Christus, „quı 10S con{iortat“. Dieser egınn
des Lebens beziehungsweise die mutıge Fortsetzung desselben wird
aber weniıger hoffnungsvoll se1n, wWenn schon der erste Schritt, die Ver-
rıchtung ach der Beichte, zögernd und freudenarm ıst.

„In hoc sSsacramento magıs intenditur emendatıo salus poenitentis
quam satısfactio pro O€Na, S] CTSO expediat ad bonum spirıtuale poenıten-
tıs, potest ıimponi levior pOCNa, quam mereatur.” Dieses VWort VOo  - Antoine
z7ıtiert Danner und erganzt azu°® „Auf solche Grundlage gestutzt, kann
der Beichtvater tLuta conscıentla leichtere Bußwerke auferlegen” (a a. O.,

612) uch auf den Thomas darf InNnNan sıch berufen: „In satısfactiıone
princıpalius requiritur emendatıo 1ın futurum, quam recompensatıo praeterI1-
torum“ (Suppl. 12 ad 4) Solche Überlegungen werden krıitischen
Fällen die Auswahl der leistenden Sühne nıcht 10808  b erleichtern, sondern
auch ZU.  k rıchtigen Abschätzung der verschiedenen Bußvorschläge KRichtung
welsen.

Überschauen das Repertoire der ımmer wiıeder angeführten
„OPCTA, quaec PIo poenıtentia IN1UND1 possunt”, finden WIT keines, wodurch
die Vereinigung mıt Christus, 99 omnıs nNnOostira sufficıentia est*® ONC.
Trid.), S unmittelbar vollzogen würde w1ıe 1m andächtigen Gebete. Dies
ıst 13 S a auch eın Grund, die kirchliche Praxis immer mehr voxn
Werkbußen ZUu Gebetsübungen gekommen ıst. Es ist übertrieben, wenn Man,
wI1e Zıe uhn 1m zıtıerten Artıkel, sa 99  In Hauptgrund für das allzu
milde, nıcht as laxe Verfahren der Beichtväter be1 der Bestimmungder sakramentalen Genugtuung scheint MIr übrıgens ın der Gewohnheit
se1ın, fast ausschlhießlich Gebetsübungen ZU. Buße aufzuerlegen“ (a a O.,
Jahrgang 1911, 726). Einem „oberflächlichen un! handwerksmäßigenVerfahren“, wıe uhn nenntT, ann vorgebeugt werden durch Vertiefungder Bußgesinnung ın oben angeführter Art und uUrc Bezugnahme auf die
spezielle seelıische Notlage des Beichtkindes. Ohne gehörige Dispositionwerden auch andere Werke, w1e Fasten un Almosengeben, nıcht gee1gneterse1n, den Strafcharakter der Genugtuung, der ach Meinung des nnAutors iın den Gebeten wenıg ZU.  v Geltung kommt, betonen. In ück-
sıcht darauf, daß namentlich VOo  5 relig1ös weniger fundierten Christen die
Beichtbuße nıcht selten als K ompensation für das Gott zugefügte Unrecht
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1m Sinne einer Restitubon oder, wıe€e früher gesagt, als Strafmandat empfun-
den wird, ist angezeigt, die medizinale Bedeutung, as - vıtae
remedium iınhlırmıiıtatiıs medicamentum ” hervorzukehren. Die durch die
Siüunde zerstorte Hinordnung z (zott WIT: E besten durch ebet, Mitfeier
der hl Messe, Sakramentsempfang, Betrachtung und Schriftlesung wıeder
vollzogen. 99  Das des (Üetauften ist ‚:War Gespräch des Kındes z  mıt
dem hımmlıschen Vater und daher der naturgemäße Ausdruck der Christus-
verbundenheıit. ber ist zugleich auch uße, sofern den ZU. Siınde
nejgenden Menschen eine Anstrengung ıst  0. (Schmaus, ath ogmatık, ILL,

383) 1Dem nachlässigen Christen wird vielleicht 053 mehr Anstrengung
se1n, als eın Almosen geben, das er 1m schlimmsten FYFall SOSar als 1ne
Art Entgelt für die Lossprechung anschaut. Damit ıst für die Praxis schon
e1in zustimmendes VWort gesprochen. Wenn unter den Gebetsbußen auch
a alıunde debita namhaft gemacht werden, st dagegen nıchts eINZU-
wenden. In gewıssen Yällen können diese 0Sa zweckmäßiger eın als
supererogatorla, namentlich wenn damıt das „Curet, quantum erl potest,

contrarıas peccatıs poenıtentlas injungat” (Rıt Rom.) erf üllt wird Dıes
s bestätigt ıe der Ausspruch eiınes irüher sehr lässigen ırchenbesuchers

„Seıt ıch als Buße aufbekam, er iıch meıne Sonntagspflicht, und Nun
ıst ein Feljertag ohne Messe für mMmM1C eın Sonntag mehr.  .6

Die TIU1L. des Basılius ist ın dieser allgemeinen Fassung, wıe s1e
ausspricht, nicht angänglg, enn Pius denkt ohl nıcht iıne objek-
tıve Normierung der ( enugtuung, Dies zeigt seine Rücksicht auf die Indivi-

F} dualität seiner Beichtkinder, SIN  d doch eınıge seiner Vorschläge iU.  - für
Priester gedacht, beı anderen ist die Klausel vorgesetzt: „Sofern Ihnen
gut möglıch ist.  c ı1eder eın anderes Mal ist dem etroffenen die öhe des
MOsSeEeNS ach der eigenen Schätzung überlassen. Bezüglich der auf längere
eıt verpflichtenden Bußen wel1 jeder Confessarıus, daß gerade die Buß-
bedürftigsten frühzeltig nıcht mehr daran denken, aber auch die (+2e2w1s-
senhafteren siıch spater darüber anklagen, die Genugtuung ach einıgen
agen VETSECESSCH haben oder nicht mehr dazugekommen se1IN. Das
Opfer für dıe Carıtas „bIs ‚Jahresschlusse“ könnte omplikationen
bringen, wenn der Pönıtent VOLr Ablauf dieser Verpflichtung be1 neuerlichen
Beichten andere, vielleicht gleichartige übernehmen müßte und schließhlch
alle vernachlässigt oder siıch davon entschuldigt. In dıiıesem Zusammenhange
darf der Mahnung gedacht werden: „Poenitentlia statım post
confessionem persolvere assuescant poenitentes”, und ‚:War ob ıhrer Be-
gründung: „‚qul1a poenitentia est Pars integralis sacrament., QqUaC diutius
errı NO  b debet“ (vgl. Noldin-Schmitt, Theol Mor. 11L, ed. 28, Nr 309,
3b) Nıcht L1UFT bei Bußwerken, die hinausgeschoben werden, sondern auch
bei jenen, die für eine Reihe VoxL Tagen, 0549 onaten bemessen SIN  d,
wird sıch schwer vermeiden lassen, daß die Bußgesinnung verflacht un!
das Bewußtsein schwiındet, die Genugtuung 1mMm Stande der Gnade leisten,

i1Nres Effektes teilhaftig werden. Die Beruhigung: 99 poenıtens,
quı ın peccatı poenıtentiam peregıit, postea staLum gratiae TECUPECETA-
vıt, NO  S improbabiliter effectum ıpsum obice LTEMOTLO consequıtur, quıa
poenitentia sacramentalıis effectum sSuum NOn producit me*‘itis poen1-
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tentis,sed operato” (Noldin-Schmitt, C Nr. 301, 2a) wird den
Eirnst des Büßers aum vertiefen.

Wenn 1US die Fıinleitungsklausel gebraucht: „Sofern O  n Ihnen gut
möglıich ist  . nehmen WIT A} damıt 38815 Stellungnahme des Beicht-
kindes erwartet, un eventuell sC1iNeEN Bußauftrag äandern. Die Unmög-
lichkeit, die Genugtuung bestimmten orm oder W:
Ausmaße 7 leisten, befreit keineswegs von der Pflicht, S16 aufzuerlegen.,
Eine Bußauflage sub conditione isSt ‚WAarlr rlaubt die Autoren klammern
azu e1in „saltem probabiliter eC1in doch gilt 1er das „eXpedit, modica
saltem oenıtentıia absolute ımpo Natur (Noldin Schmitt C,. Nr. 306)
Dem W ortlaut ach könnte diıe Voraussetzung, untier welcher ius
öfteren Kommunion verpflichtet auch als Rat gedeutet werden. Dann
müßten WITr ıh auf den 'Text des Triıdentinums un des Rıituale Romanum

H
CTINNETN, der besagt „debent sacerdotes satısfactionem H1  c was 1
kirchlichen Rechtsbuch „satısfactiones confessarıus INM1uUNg. at aussc.-
drückt 1st (can. 067/) Dies sınd Forderungen, welche nicht pPCI modum COLN- rsılıı sondern praeceptı ert üullt werden INUusSsSeCH.,. Es annn Unklarheiten
führen, EINETSEILTS die Auflage und Erfüllung der Buße mıt ec. als oblı-

a vel levıs verpflichten: hinzustellen und anderseıts ZU-
heißen, daß der Beichtvater 1U den Rat gibt,auf den integrierenden Teil
des Sakramentes Bedacht nehmen. Wird die Verrichtung der satısfactio
sacramentalıs freigestellt hat dies DU.  — 1n Berechtigung wenn das Un-
vermögen des eichtkındes, Zıa Krankheit U, dgl., sOWI1IESO entschuldigt
In Hinsicht auf die Wirksamkeit der sakramentalen Genugtuung c
operato wird Tatsam SCIH, wemgstens von Buße,
die gegebenenfalls unter Beihiltfe des Confessarıus verrichtet wird nıcht
abzusehen. Es können ler nıcht alle Eınzel- und Ausnahmeftiälle berück-
sıchtigt werden, weiıl nıcht 9 welche Pönitenten diesen Vermerk
„Sofern Ihnen gut möglich 1st hören bekommen. Vermerkt sC1 N}
daß als Beispiel für die Erlaubtheit der Bußauflage Form
Rates nıcht der Satz dienen kann 9 ı1ustia et1am satisfactio Su.
levi obligatione PO potest” weıl auch 1XNc levis obligatıio schon kein
bloßer Rat mehr ist.

Der Wunsch ach Modifizierung der Bußpraxis darf auch der KEr-
fahrung nıcht vorübergehen, daß auch die sonderbare Meinung gibt, die
Genugtuung sel 1Ur e1in Appendix U Sakramente, dessen Nichtbeachtung
von nıcht allzu großer Bedeutung SCI, weil amıt die Beichte nıcht ungültig
werde. Diıese eringschätzung korrespondiert mıiıt anderen abwegigen
Einstellung, das Bußsakrament gleiche Abrechnung, die das Gestrige
ZU nhalte habe, das Morgige aber nıcht wesentlich beeinflusse, weıl an
doch Sspater wıeder ZU. Beichte gehen könne. „Ner VW iılle ZU.  - Genugtuung ?

chmaus - A, O., 382, „„IST nıchts anderes als e1N!: orm der Reue. Er
bedeutet die Bereitschaft, die der Sünde vollzogene Verweltlichung auch

VWerke aufzuheben und die der Sünde verratene (Üottesfreundschaft
Werke üben ® Dieser Bereitschaft, verbunden der ankbaren

Besinnung auf die wiedererlangte bzw. vermehrte Kindschaft Gottes,
wobei sıch der Vindikativcharakter der satısfactıo Bewußtsein des Pönı-
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tenten VO.  b selbst melden wird, mussen die Werke der Buße dienen, nıcht
aber erdacht seın ‚ZUI Förderung guter eT. un! des oftmaligen Kom:-
muniıonempfanges“ schlechthin IDie Sinnrichtung der Genugtuung darf nıcht
durch andere Wegzeiger gestört werden, die Gedanken des Sühnenden
nıcht VO sakramentalen Geschehen abzulenken. Die würdigen Früchte
der Buße bezeugen den Ernst des Vorsatzes U christlichem en
Der aktıvierte Christ muß sich annn ın guten Werken und durch seiıne
Gemeinschaft miıt dem eucharıstischen (Gott auszeichnen, nıcht aber siıch
amıt bfinden, mıt der Bußerf üllung wieder einmal eın „ZuLes Werk“

ZU haben
Auf den Sinngehalt der satısfactıo sacramentalıs muß auch hingewiesen

werden, wenn Basılius fragt, welche en ıne segensreiche Seelen-
führung bewirken könnten. Das Wort „Seelenf ührung“ bedarf zunächst
einer Klarstellung. Sollten WITr dafür nıcht besser VO.  > einer Seelenhaltung
sprechen, auf die ach der Seelenheilung 1m Sakramente die Bußwerke
abzustimmen sınd ? Deshalb wıird dem Confessarıus nahegelegt, ’7u CONTLITrTra-
1as peccatıs poenıtent1as inıungat” (Rıt Rom Nr. 20) Versteht 1a unter
Seelenführung die seelısche Leitung des Gläubigen VO  w Seite eines bestimm -
ten Priesters, darft iın deren Interesse die Kigenständigkeit der satısfactıo
sacramentalıs ebenso nıcht geschmälert werden, D ZWaL, daß s1e schließlich

mehr als eıines der besten Mittel, mıt den außersakramentalen
Verwechseln C ın die Serlie er übrigen seehischen Erziehungsmittel
eingereiht wıird Es ist nıcht die Allgemeinheit der Pönitenten, die 1MmMm Beıicht-

den Seelenführer, des Wortes strikter Bedeutung, sıeht; aber auch
dann, weiilll sıch jemand seiner besonderen Leitung anvertraut, ıst er alg
Confessarius der Spender des heiligen Sakramentes der Sündennachlassung
und darf nıcht Aus pädagogischen Gründen die Vorschrift des Kanons 886
„51 confessarıus dubitare nequeat de poenıtentis dıspositionibus hıc
absolutionem petat, absolutio NeC deneganda, NecCc differenda est  . umgehen.Das Bußsakrament ist nıemals eın „Mittel Z.U  jn Seelenführung“ 1mMm Sınne
einer unter Beichtsiegel stehenden bloßen Gewissensberatung, sondern
Gnadenspendung des sıch erbarmenden Heilandes, dem diıe Seelen-
Jeitung die Menschen führen hat, also Ziel der Führung, nıcht Führungs-behelf. In einem Artikel „Vom Sinn der häufigen Andachtsbeicht“ schrieb

Karl Rahner einmal: „Wenn > die Andachtsbeicht einseltig
VO.  b der Seelenleitung her sıeht, ıst immer die Gefahr einer Verkennungder Buße gerade ın ihrem sakramentalen Charakter gegeben, die Gefahr
einer Überschätzung es seelenärztlichen, psychologischen Nutzens,. die
Gefahr, daß aQus dem priıesterlichen Spender ınes Sakraments ehr der
feinfühlige Psychologe wıird" (Zeitschrift für Aszese un! Mystik, Jahrgang
1934, 327) Was 1er allgemein ber die Beichte ist, gilt 1im beson-
deren für die sakramentale Genugtuung. Man könnte auch eın Vordrän-
gen des Menschen VOor den Priester ın uNSss NCHNCH, wWwWenn WIT 1 Bußl-
gerichte den Blick des Gläubigen ehr auf uns lenken, anstatt darüber

wachen, daß seine olle ufmerksamkeit der göttlichen Gnadenspen-
dung chenke Je klarer der Beichtvater seiıne Aufgabe als inister Christi

dispensator mysteriorum Dei (vgl Cor A, sıeht, leichter wird
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S16 erfüllen können. Je WCR1ISCI Pfliıcht, 110e heilsame auf-
zuerlegen, alg Psychologe oder Pädagoge' durch Einbeziehung sekundärer
Auswertungsmöglichkeiten kompliziert macht, eutlicher wird
erkennen, w as sC1HCHl Beıichtkinde ad peccatorum vindıctam infirmıtatıs
remedium dient. Auf welche Einfälle uUrc. Beigabe anderer Intentionen,
die keiner direkten Bezıiehung ZU  d Seelenlage der Pönitenten stehen,
kommt, ze1gt P  1us, wenn ıhnen aufträgt, die hl. Kommunıion CH1D-
fangen 59 Ehren des heiligsten erzens esu und des Hl Geistes®. Basılius

dies theologisc nıcht annehmbar. Wır stımmen ıhm und denken
unNns dabeı, se1l gut gemeınt, sehen aber zugleich, daß der Dogmatiker
eın allzu frohes Gesicht dabei macht, wenn dies Öört Andere
uUrc solche Bußauflagen nlaß en Z 1L.  _ Befürchtung daß solche Gebets-
bußen me1ı1s mechanısch aufgegeben werden, weıl ihnen die Beziehung
indivıiduellen Schuld des Sühnenden fehlt.

Die Klassifikation „praktisc. aber unklug des Basılius scheint
besonders den Almosenbußen sSec1nNes tbruders 7U gelten. Ist diese Unter-
scheidung überhaupt zutreffend ? Die satısfactıo sacramentalıis 1ST derart
zielbestimmt daß Cc1iH Abgehen davon auch unklug ısSt. Unwillkür-
lich drängt sich die Vermutung auf ob nıcht Basıhus be sC1IHNeELr Distink
t1ıon „praktisc. aber unklug nıcht VOT allem den Nebenzweck vielleicht
ein WCN1$5 unrıchtig, aber eutlicher ges agt die Verwendbarkeit der
Buße für karıtatıve Zwecke, als Kriterium für Beurteilung gelten
ließ w as sıcher de malo WAare. Eıine L1U.  b ausnahmsweise ZU umgehende Vor-
aussetzung für Almosenbußen wıird SCIH, daß S1C.  h der Confessarıus

dem Pönitenten über die Möglichkeit, S16 Jeısten, bespricht. Es I1St
weıler C1LN|! Selbstverständlichkeit, daß die Bußerfüllung das Beichtkin:

keinerlei Verlegenheit VOLr anderen Menschen bringt, geschweige denn,
daß dadurch das Beichtsiegel irgendwie gefährdet würde. „Pro
occultis, u  UmMVIS gra  us, manifestam oenıtentam imponant”
heißt tuale unter Nr. BD Almosengeben gehört neben Fasten und

Itnas der gebräuchlichen kirchlichen Bußwerke, un!: wird
besonders für solche emp(fohlen, welche sıch sehr den irdıschen Gütern
verschrieben en (Rıtuale Nr 20) Insoferne kann dem 1US8s gewiß
eın Vorwurf gemacht werden, WeLinNl derartige Bußen aufgibt, VOTrTaus-

gSESELZL, daß der nötıgen Vorsicht und der gebührenden Form
geschieht. Wer aber scC1iNeHN orschlägen VOo  o der „namhaften Summe
für Studenten oder VO Zehent des Monatsgehaltes hest, wird sıch 1165

unguten Gedankens nıcht erwehren können, der hıer ausgesprochen werden
muß Der Zeitlage entsprechend und durch S16 bedingt, g1bt allseıtig
Nöte, deren ınderung WwWI1Ie:  A  der gesammelt wird och azu
der gleichlautenden Bitte: „Geben Sie Basılius darf hıer mıt Recht
ec1n lautes „Quidquid AaDlS, prudenter ASaAS reESPICE finem'  o sprechen. Erz-
bischof Jäger von Paderkorn einmal: „Carıtasarbeit muß pPCI-
sönlhliche Christusliebe sC111, Sorgen dafür, daß die Liebe nıcht ZU.  b Caritas
entartet“” (Der Seelsorger, 1950 112) Setzen Liebe das Wort
Buße, ann ISt och deutlicher ausgedrückt, w as ius erTINNETN
möchten. edenfalls 1st. bei den sogenannten Werkbußen och notwendiger
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als be1 den Gebeten, auf 1€e 1iNNere Gesinnung bei der Genugtuung dringen,
Es kommt doch darauf a daß ;„der Mensch verkehrte VWeltlichkeit
un: Wegwendung VO  - (Jott Werke zurücknimmt“

—>>  —>>
(Schmaus, - . O., 384) 1C als Bußverpflichtung, sondern als
Rat können länger währende Frömmigkeitsübungen den Beichtkindern
empfohlen werden. Das Rituale besonderen Wunsch der Kıirche:
„Rarius autem vel SCT1US confitentibus vel peccata facıle recıdentibus,
utiılıssıımum erıt consulere, ut aCPC, puta semel 9 vel Certiıs diebus
solemnibus, confiteantur, et expediat communiıcent“ (1 C,. Nr 20)

Es Ist gewiß eın uhm für die heutige Zeıt, welcher der Sport
EINEN Anforderungen die Kräfte des Menschen die Grenzen dessen,
was seiNer Ertüchtigung beiträgt, weıt übersteigt, daß die moralische
Kraft für Opfer Dienste des Seelenheiles nıcht mehr ausreicht und der
Confessarius oft mı1ıt derartigen fragılitas oenıtentlıum rechnen
MUu. daß iıhm die Verwaltung des Bußsakramentes, spezıell der Sorge

die würdige Bußverrichtung, große Verantwortung auferlegt Es 1st
aber auch 106 Beruhigung, 1C das Wort des hl Ihomas VONn Aquin ZU
CerT1INNE|  a „Videtur atıs ONVENICNS, quod sacerdos Nnon nNneret oenıtentem
BTaVI pondere satısfactionis, quıa, SICU a. 19015 multis lıgnıs CI-
pOosı1lıs facıle CeXSUINgULLUFT, ıca potest conlıngere, quod a affectus CON-
trıt10N1ıs oenN1ıLeNLe EXCILALUS propter a OHNLUS satısfactionis
exstingueretur” uo 13 A,

Dr. Pax Leıitner 0Schwaz (Tirol)
Doppeltrauung Inge, die Tochter evangelischen Pfarrers, lernte 1

Alter VOoO  > 32 Jahren den 3 /Jährigen Philıipp kennen. Dieser War gewillt, Inge
ehelichen, falls S16 katholisch würde. Die Konversion fand ach

halben Jahr sollte die katholische Irauung e1N. Ungefähr acht Tage
VOFTF dem Trauungstermin erfährt der katholische Ortspfarrer, daß die Braut-
leute, dem Drängen des evangelischen Pfarrers nachgeben entschlossen sınd
ach ihrer katholischen Irauung sıch auch ZU. Trauungszeremonie die
evangelische Kirche begeben. Der Pfarrer macht den Brautleuten klar,
daß ihr Vorhaben schwer sündhaft IST, und wels auch auf die Wolgen hın.
Die Brautleute verharren aber bei ihrer Absıicht, nach der katholischen
Trauung auch ach evangelischem Brauch sıch Lrauen lassen. Der katho-
SC Pfarrer sucht nach Ausweg un! stößt dabei auf Can. 1063 L, 2
des GJC Unter Berufung auf diesen will den Fall dem Ortsordinarius VOI-

Jegen. Vorher fragt aber och Rat und Auskunft
Es handelt sıch e1lin Brautpaar, das katholischer Konfession lst und

die Absicht hat, 111e „Doppeltrauung“ vornehmen lassen, TST nach
römisch-katholischem und dann ach evangelischem Riıtus. ach Can, 1099
S1IN!  d alle, die katholisch getauft oder durch Konversion der katholischen
Kıirche beigetreten sınd, d  1e ı Can. 1094 vorgeschriebene Eheschließungs-
form gebunden. Das trıfft ı vorliegenden WFalle

Can. 1063 verbietet ı jede Doppeltrauung, einerlei, ob die anders-
gläubige VOT oder ach der katholischen erfolgen soll Katholiken, die
Trauung (Konsensabgabe) VOTLT dem akatholischen Religionsdiener als solchem


